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Für eine nachhaltige Zusammenarbeit von 

Mitgliederversammlung, Vorstand und Districtsrat im TEB   

 

Der Vorstand des Districtsrates empfiehlt dem Plenum des 

Districtsrates, den/die nachstehende/n Antrag/Motion zu beschließen 

und gemäß Art. 21 Abs. 3, Abs. 4 der Satzung in Verbindung mit Art. 

14 Abs. 4 der Geschäftsordnung an den Vorstand des Eurodistricts zu 

richten:  

 

Antrag/Motion 

 

Der Vorstand des Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) hat die 

Diskussion über die Strategie für den Horizont 2030 angestoßen mit 

dem Ziel, die Positionierung des TEB zu stärken und ein 

Arbeitsprogramm zu definieren. Hierzu wurde eine umfangreiche 

Bestandsaufnahme verbunden mit einem eng getakteten Zeitplan 

vorgelegt, in dem auch eine Diskussion der Vereinsstruktur und die 

Erarbeitung einer neuen Satzung und Geschäftsordnung vorgesehen 

ist. Die Mitglieder des Districtsrates werden in die Diskussion der 

zukünftig prioritären Aufgaben und dazu erforderlichen Strukturen 

eingebunden. Der Districtsrat stellt sich dieser Anforderung und bittet 

den Vorstand seine nachstehende Position in die 

Strategieüberlegungen einzubeziehen: 

 

Selbstverständnis des Districtsrates 

 

Die Satzung des TEB in der geltenden Fassung vom 12. April 2013 hat 

sich bewährt. Der Districtsrat, bestehend aus direkt von den Bürgern 

gewählten Personen, hat sich zu einem selbständigen 

Vertretungsorgan der Bevölkerung im räumlichen Bereich des TEB 

entwickelt und eine aktive und konstruktive Rolle übernommen. Seine 
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Mitglieder schöpfen ihr Selbstbewusstsein und ihre Motivation aus der 

in der Satzungspräambel niedergelegten Aufgabenstellung, die 

Identifikation der Menschen mit dem gemeinsamen Lebensraum zu 

fördern und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu verbessern. 

 

Demokratische Beteiligung der Bürger 

 

Dabei sehen sie sich als politische Vertreter der Anliegen der Bürger 

und deren Problemstellungen und empfinden ihre Rolle als Teil der 

politisch-rechtlichen Strukturen im räumlichen Bereich des TEB, als 

Form der Bürgerbeteiligung am politischen Entscheidungsgeschehen. 

Die Sitzungen des Districtsrates sind öffentlich und wirken so direkt in 

die Öffentlichkeit in den drei Ländern der Region. 

 

Kommunikation zwischen den Vereinsorganen 

 

Wirkungsvoraussetzung für die Arbeit des Districtsrates ist eine offene 

und intensive Kommunikation mit den anderen Organen des Vereins, 

insbesondere mit der Mitgliederversammlung und dem Vorstand.  Für 

eine fruchtbare Zusammenarbeit ist eine frühzeitige und intensive 

Koordinierung von Themen innerhalb der Organe des TEB 

unerlässlich, um die gemeinsamen Ziele effektiver verfolgen und die 

persönlichen und fachlichen trinational verteilten Ressourcen besser 

nutzen zu können. Hier sieht der Districtsrat 

Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen der bestehenden Satzung. 
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Umsetzung des Aachener Vertrages vom 22. Januar 2019 

 

Der Aachener Vertrag vom 22.01.2019 ermöglicht einen „Ausschuss 

für grenzüberschreitende Zusammenarbeit". Hier kann der Districtsrat 

gerade wegen seiner Bürgernähe und Trinationalität Beiträge leisten 

und würde eine Institutionelle Verankerung Begrüßen.  

 

Finanzielle Absicherung der Arbeit 

 

Schließlich entspricht es den in der Präambel der Satzung formulierten 

Zielen, das ehrenamtliche Engagement der Districtsräte durch 

professionelle Unterstützung seitens der Geschäftsführung des TEB zu 

erhalten und zu fördern. Der Districtsrat ist daher der Auffassung, dass 

das für seine Arbeit erforderliche Budget der Bedeutung seiner 

politischen Arbeit entsprechen muss. Die finanziellen und personellen 

Ressourcen müssen auch für die Arbeit in den Fachkommissionen zur 

Verfügung stehen. 

 

Antrag :  

« Der Districtsrat soll gemäss heutigen Satzungen sowohl in seiner 

Zusammensetzung wie auch in seiner Arbeit/seinem Auftrag 

beibehalten werden und sowohl in den Projekten der 

Geschäftsführung wie auch in der Umsetzung des Aachener 

Vertrages weiter eingebunden werden. Dazu soll die Bereitstellung 

der finanziellen Ressourcen, zu mindest wie bisher abgesichert sein.“ 
 

Beschlossen in der Vorstandssitzung des Districtsrates am 18. 

Dezember 2020 

Gaston Latscha, Präsident Districtsrat 


